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Neufassung des IDW Prüfungsstandards: 
Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

(IDW PS 203 n.F.) 

(Stand: 09.09.2009)1 

 

Dieser IDW Prüfungsstandard setzt die Anforderungen des ISA 560 (Redrafted) „Subsequent 
Events“ um. Gegenüber den bisherigen Anforderungen ist neu, dass im Fall der Nachtrags-
prüfung im Bestätigungsvermerk bei der zweiten Datumsangabe nunmehr zwingend darzu-
stellen ist, auf welche Änderung des ursprünglichen Abschlusses sich das zweite Datum 
bezieht. Ist nach den anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften der Grund für die Än-
derung im Abschluss anzugeben, hat der Abschlussprüfer in den geänderten Bestätigungs-
vermerk einen Hinweis aufzunehmen, der auf die Angabe im Abschluss verweist, die den 
Grund für die Änderung erläutert. 
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1. Vorbemerkungen 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem 
IDW Prüfungsstandard die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer unbe-
schadet ihrer Eigenverantwortlichkeit Auswirkungen von Ereignissen nach dem Ab-
schlussstichtag auf die Buchführung, den zu prüfenden Jahresabschluss und/oder 
Lagebericht (Rechnungslegung) sowie auf die Berichterstattung im Prüfungsbericht 
und Bestätigungsvermerk würdigen. 

2 Dieser IDW Prüfungsstandard unterscheidet dabei zwischen Ereignissen nach dem 
Abschlussstichtag, die  

• bis zum Datum des Bestätigungsvermerks eintreten, das den Abschluss der Auf-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts und den für den Ab-
schlussprüfer maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt kennzeichnet,2  

und solchen Ereignissen, die  

                                                 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 09.09.2009. 
2  Zur Erteilung des Bestätigungsvermerks auf den Zeitpunkt, zu dem die Prüfung materiell abgeschlossen ist, 

vgl. IDW Prüfungsstandard: Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei 
Abschlussprüfungen (IDW PS 400), Tz. 81, WPg 2005, S. 1382, FN-IDW 2005, S. 784. 


